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Ihre Nachricht Tel. v.l8 07 2018 

Datum 20.07.2018 

Für Internetabfrage (vgl. Hinweis): Steuernummer 00724606335, Sicherheits-Nummer 260700019201 

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48 b Abs. 1 Satz 1 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) 

Firma, Name: Taifun Dienstleistungs GmbH Vorname: 
USt-ID-/Urnsatzsteuer-lRechnungsnummer: DE272131952 Rechtsform: GmbH 
Anschrift: 64297 Darmstadt, Am Elfe~d 47 
wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht 
zum Steuerabzug nach § 48 Abs. 1 EStG befreit ist. 
Diese Bescheinigung gilt vom 20.07.2018 bis zum 31.12.2020. 
Wichtiger Hinweis: 
Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhandigen, wenn sie für bestimmte Bauleistungen gilt Ist die Bescheinigung für einen 
allgemeinen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausgehandigt werden. Das Original ist mit Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Nummer versehen. 
Der Leistuagsempfllller IIat die MIIgIkbkeit, sich d.reh eine PrI •••• 1II der GDltigkeit der FreistellungsbescheiniguDg Ilber ein eventuelles Haftungsmi- 

, Im Gewissheit zu versdlaffen. Diese PrOfung kann dW"Ch eine Internetabfrage beim Bundeszentralamt für Steuem (www.bzst.de) erfolgen. Dazu werden die 
Daten beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert und bei einer Internetabfrage dem. Leistungsempfllnger bekannt gegeben. Bestatigt das BundeszentraIamt 
für Steuern die Gültigkeit nicht oder kann der Leistungsempfllnger eine Intemetabfrage nicht durchftlhren, kann er siBI durch Nachfrage bei dem auf der Frei­ 
stellungsbescheinigung angegebenen Finanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer Intemetabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern oder beim 
Finanzamt begründet mr sich a~ keine zur Haftung filhrende grobe Fahrlässigkeit. 
Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhalb des o.g. Gültigkeitszeitraumes und/oder die o.g. Bauleistung geleistet 
werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistungsempfängers mit Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden st lPIf eich. , ~~ 0 
Der rf dieser Bescltdnigung bleibt vorbeludtm. / ... ;"' ..•• ~.. _, 

I uftrag .,.~:~le I ':$) . '.,' ... ~~, 8~ % " ~":~(f ••• -, 
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.1.0 
Vay 

Bitte geben Sie stets die Sleuemummer oder das Geschlftszelchen an. Sie er1elchtem damit sich und uns die ArbeIt VIelen Dank. 

Bankverbindungen: 

~imHof 

FinaDZSeIVicestelie (FIS) - montags bis mittwochs von 08:00-15:30 Uhr, donnerstags von 08:00-18:00 Uhr und freitags von 
08:00-12:00 Uhr oder nach Vereinbarung 
Anrufe bitte In der Teleton-FIS mo. bis ml. von 07:30-15:30 Uhr, da. von 07:30-18:00 Uhr und fr. von 07:30-12:00 Uhr 
Soderstraße 30 . 64283 Darmstadt· Telefon (0 6151) 1 02-0· Telefax (0 61 51) 1 02-1262 
E-Mail: poststeIIeOFA-DAM.~.de . Internet: www.ftll8l1ZM1l-darmstadt.de 
LB Hessen- Thüringen, BIC HELADEFFX>CX, IBAN DE27 5005 0000 0001 0001 65 . DT BBK Fil Frenkfurt, 
BIC MARKDEFl500, IBAN DE75 5000 0000 0050 8015 00 . Gllublger-ID DE31ZZZ00000076720 

Sprechzelten: 

Gleitende Arbeitszeit: 
Anschrift: •=r., ==. 
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